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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Swen Knöchel (DIE LINKE) 
 
 
Ausgabereste  
 
Kleine Anfrage - KA 6/8483 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
In welcher Höhe sind von 2013 zu 2014 Ausgabereste gebildet worden? 
 
Die Beantwortung der Anfrage soll differenziert mindestens folgende Informationen 
enthalten: 
 
 durch die zuständigen obersten Landesbehörden angemeldete Ausgabereste 

nach Einzelplänen, Kapiteln und Titeln; 
 
Für bewilligte Ausgabereste: 
 Gesamtumfang der durch das Ministerium für Finanzen bewilligten Ausgabereste; 
 durch das Ministerium für Finanzen bewilligte Ausgabereste nach Einzelplänen, 

Kapiteln und Titeln; 
 Art der Deckung der Ausgabereste (z. B. durch Einnahmereste) nach Einzelplä-

nen, Kapiteln und Titeln; 
 
Für nicht bewilligte Ausgabereste: 
 Einzelaufstellung der abgelehnten Ausgabereste nach Einzelplänen, Kapiteln und 

Titeln mit Kurzbegründung für die Ablehnung. 
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Vorbemerkung:  
 
Der Fragesteller hat eine Anfrage zu der Bildung der Ausgabereste von 2013 zu 
2014 gestellt. Die Bildung von Ausgaberesten erfolgt im Ministerium der Finanzen im 
Rahmen der Erstellung der Haushaltsrechnung 2013. Der diesbezügliche Terminplan 
ist in Bezug auf das notwendige Zuarbeiten der Ressorts mit den Beauftragten für 
den Haushalt abgestimmt. Die Beantragung der Ausgabereste soll durch die Res-
sorts bis Ende März erfolgen. In der Regel werden die Anträge noch bis Mitte Mai 
vervollständigt. Nach den internen Vorgaben innerhalb des MF werden dann die 
Ausgabereste bis Mitte September berechnet und den Ressorts gegenüber bestätigt. 
Die Bearbeitung der Ausgabereste ist derzeit noch nicht im Ministerium der Finanzen 
für das Jahr 2013 abgeschlossen.  
 
Wird dem Antrag eines Ressorts nicht stattgegeben, so ist in der Regel nicht die Bil-
dung des Ausgaberestes streitig, sondern nur die Deckung des Ausgaberestes aus 
dem Gesamthaushalt. 
 
Die Fragen werden im Zusammenhang beantwortet:  
 
Die zuständigen obersten Landesbehörden haben die in Anlage 1 nach Einzelplä-
nen, Kapiteln und Titeln ausgewiesenen Ausgabereste angemeldet. 
 
Der Gesamtumfang der durch das Ministerium der Finanzen bewilligten Ausgaberes-
te nach Einzelplänen, Kapiteln und Titeln beträgt: 312.328.222,63 EUR. Anträge in 
Höhe von 310.513.222,63 EUR sind mit Deckung aus dem Gesamthaushalt bewilligt. 
Anträge in Höhe von 1.815.000,00 EUR sind mit der Maßgabe bewilligt, dass eine 
Deckung aus dem Einzelplan des Ressorts erfolgt. Anträge in Höhe von 
40.110.034,04 EUR sind derzeit noch nicht abschließend bearbeitet. Zusammenge-
fasst sind die Beträge in Anlage 2 nach Einzelplänen.   
 
Anträge auf Ausgabereste sind in Höhe von 29.140.462,59 EUR abgelehnt. Zu den 
Einzelplänen, Kapiteln, Titeln mit Kurzbegründung wird auf Anlage 3 verwiesen.  


























































